
NATIONALE BEKANNTMACHUNG gem. § 28 Absatz 2 UVgO
1) Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle
sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Sachsenfeld 3-5
20097 Hamburg
Deutschland 

2) Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung [UVgO] 

3) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen 

4) Gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die
Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen

5) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung

Rahmenvertrag Lieferung Straßennamenschilder und Zubehör 2020 - 2026
Gegenstand dieser Lieferbedingungen ist die Lieferung von Straßennamenschilder und Zubehör für eine Vertragszeit vom 01.07.2020 bis
30.06.2026

Ort der Leistungserbringung:
20097 etc Hamburg 

6) Gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose

keine Lose 

7) Gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten

Nebenangebote sind nicht zugelassen 

8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Von: 01.07.2020 Bis: 30.06.2026

9) Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung und die
Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.Bieter/DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=8gwF3kH8BRQ%253d 

10) Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist

Teilnahme- oder Angebotsfrist: 28.05.2020 10:00:00
Bindefrist: 30.06.2020 

11) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen

12) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder die Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind

Gem. § 17 VOL/B 

13) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die
Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt

Von in- und ausländischen Bietern ist eine Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
abzugeben. Die Vergabestelle wird für den Bieter, der
den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung eine
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung)
beim Bundesamt für Justiz anfordern bzw. anfordern
lassen; von ausländischen Bietern wird ggf. eine gleichwertige
Bescheinigung ihres Herkunftslandes gefordert. Vorlage nach
Aufforderung. Die Auskunft darf nicht älter als drei Monate sein.
Benennung des/der Geschäftsführer(s) bzw. sonstigen verantwortlich
handelnden Personen, für die die Vergabestelle eine Abfrage
beim Register zum Schutz fairen Wettbewerbs durchführen
muss: Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort dieser
Personen; Einwilligung dieser Personen in die Nutzung ihrer
Daten für die Abfrage beim Register zum Schutz des fairen
Wettbewerbs. Bei Bietergemeinschaften wird jedes Einzelunternehmen
und deren Geschäftsführung abgefragt. 

14) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden.

Niedrigster Preis 




